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Geset,
den Vollzug der Einführung des Strafgesetzbuchesfür das Deutsche Reich in Bayern betr.

Ludwig II.
von Gotte# Gnaden König von Payern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von VPayern, Franken und i

Ichwaben ete. etc.

Wir haben nach Vernehmung Unseres
Staatsrathes, mit Beirath und Zustimmung der
Kammer der Reichsräthe und der Kammer der

Abgeordneten, und zwar bezüglich der in den
Artikeln 46, dann 151 bis 154, 156 bis 158,
160 Abs. 1, 161 Abs. 1, 162 Abs. I bis III,
163 enthaltenen Bestimmungen mit Beobachtung
der in Titel X §. 7 der Verfassungsurkunde
vorgeschriebenen Formen, beschlossen und ver-
ordnen, was folgt:

Erster Abschnitt.
Einleitende Bestimmungen.

Art. 1.

Vom 1. Jannar 1872 an gelten im König-
reiche Bayern neben den Strafbestimmungen der


